
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

ABGEORDNETE(R) NATIONALE(R) BEAMTER/IN 

1. Generaldirektion    : Umwelt (ENV) 

 - Direktion    : D (Chemikalien, Wasser,  

       Kohäsion) 

 - Referat    : 1a (Chemikalien)  

 - Dienstort    : Brüssel 

 -  Referatsleiter                         :           Astrid Schomaker 

       Tel. +32 2 2969641 

 - Dienstantritt   : 4te Trimester 2008 
 

 

2. Hauptzuständigkeitsbereiche: 

Der/die Sachverständige wird in dem für die Umsetzung der Chemikaliengesetzgebung 
"REACH" (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) 
verantwortlichen Team mitarbeiten. Dies umfasst  die Arbeit an folgenden Themen: 
Technical Guidance Documents (TGD) für Industrie und Behörden, Helpdesks, REACH 
Überprüfungen (Reviews) und Berichterstattung, wie im Rechtsakt vorgesehen, sowie die 
eventuelle Vorbereitung damit verbundener Vorschläge und/oder Umsetzungs-
maßnahmen. Der/die Sachverständige kann mit einigen internationalen Aktivitäten im 
Bereich Chemikalien befasst sein.  Der/die Sachverständige kann auf Grundlage 
seiner/ihrer Kenntnisse und Erfahrung an der weiteren Entwicklung der 
Chemikalienpolitik mitarbeiten, z.B. bezüglich Nanomaterialien oder Mischungstoxizität.  
Die Aufgaben erfordern die Zusammenarbeit mit anderen Kommissionsdienststellen, der 
Europäischen Chemikalienagentur, den Mitgliedstaaten sowie den betroffenen 
Interessengruppen. 

 

3. Wichtigste Qualifikationen: 

Einschlägiger Universitätsabschluss. Vorteilhaft wären Kenntnisse und Erfahrung in der 
Entwicklung und Umsetzung von Politik und Gesetzgebung im Bereich Chemikalien, 
einschließlich der Bezüge zu anderen Politikbereichen,  die nachgewiesene Fähigkeit, im 
Grenzbereich zwischen Wissenschaft, Politikentwicklung und Rechtsfragen zu arbeiten 
sowie gute Kenntnisse der Gemeinschaftsinstitutionen und ihrer Arbeitsweise. Sehr guter 
Teamgeist,  Initiativgeist, die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und sowohl als Teil eines 
Teams wir auch selbständig arbeiten zu können  sind erforderlich.. 

 

4. Sprachen: 

Der ANS muss über gründliche Kenntnisse in zwei Gemeinschaftssprachen verfügen.  
Für die Ausführung der Ausgaben ist die gründliche Kenntnis folgender Sprache 
erforderlich: Englischen, und Französisch (schriftlich und mündlich). 
Kenntnisse in folgenden Sprachen sind empfohlen: Deutsch. 

 


